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Als tragende Säule der Energiewende 

lässt sich die Windenergie nur auf 

Grund und Boden umsetzen. Weil die 

Flaute beendet ist, werden wieder ver-

stärkt geeignete Standorte von Projek-

tierern für potenzielle Anlagenbetreiber 

gesucht und mithilfe entsprechender 

Nutzungs- beziehungsweise Gestat-

tungsverträge gesichert. Der Landwirt 

ist als Flächeneigentümer dabei mehr 

denn je gefragt und he rausgefordert. 

Bei einer regelmäßigen Laufzeit eines 

solchen Nutzungsvertrages von 20 bis 

25 Jahren, sind die rechtliche Prüfung 

des dem Landwirt übergebenen Nut-

zungsvertragsentwurfs und die damit 

einhergehenden Vertragsverhandlun-

gen umso wichtiger. 

Pool-Lösung und Vergütung: Zur bes-

seren Akzeptanz wird regelmäßig eine 

Pool-Lösung gewählt. Dabei erhalten 

alle Flächen, die in einem im Vertrag zu 

definierenden Pool-Gebiet liegen und 

unter Vertrag stehen, eine jährliche 

Vergütung, das sogenannte Nutzungs-

entgelt. Das wird prozentual aufgeteilt 

auf die Standortgrundstücke und die 

übrigen Flächengrundstücke. Die Höhe 

des zu verteilenden Nutzungsentgelts 

bestimmt sich nach der Anzahl der 

Windenergieanlagen (WEA), die in dem 

Pool-Gebiet errichtet werden, sowie de-

ren Kapazitäten. Deren erzeugte Ge-

samtenergie setzt sich in den soge-

nannten Einpeiseerlösen fort, an denen 

der Landwirt als Vertragspartner pro-

zentual beteiligt wird. Dessen Vertrags-

entgelt wird regelmäßig durch die ver-

einbarte jährliche Mindestvergütung 

abgesichert. 

Vorläufige Planung des Anlagenbe-

treibers: Wichtig ist, die vorläufige Pla-

nung zu kennen und im Gestattungs- 

beziehungsweise Nutzungsvertrag fest-

zuhalten. Rechtlich gesehen, handelt es 

sich dabei um einen Mietvertrag. Dem-

entsprechend sind die Größe des vor-

läufig geplanten Pool-Gebietes, dessen 

mögliche Veränderung und das endgül-

tige Gebiet in den Eckpunkten festzule-

gen; ferner, wie viele Windenergieanla-

gen mit welchen Kapazitäten (ausge-

wiesen in Megawatt) im Pool-Gebiet er-

richtet werden sollen. Hieraus folgt die 

Höhe des Nutzungsentgelts. Es wird be-

stimmt durch die Anzahl der Windener-

gieanlagen, deren Kapazitäten und die 

Größe des Pool-Gebietes.

Entwicklungsdauer und Errichtung 

der ersten Windenergieanlage: Der 

Landwirt bindet sich als Eigentümer 

mit dem Vertrag. Er hält seinen Grund-

besitz für seinen Vertragspartner exklu-

siv während der Planung bis zur Ertei-

lung der Genehmigung zur Errichtung 

der Anlagen vor. Diese Bindung bezie-

hungsweise Bereitstellung sollte kei-

nesfalls zeitlich unbegrenzt sein. Üblich 

sind drei bis fünf Jahre, gegebenenfalls 

auch kürzer. Liegen bis zu dem im Nut-

zungsvertrag bezeichneten Bereitstel-

lungszeitpunkt die Genehmigung bezie-

hungsweise die Genehmigungen zur Er-

richtung der Windenergieanlage nicht 

vor, muss der Landwirt als Eigentümer 

die Möglichkeit erhalten, den Vertrag zu 

beenden. Der andere Vertragspartner 

wird dann diese Beendigung verhin-

dern können, indem er eine Verlänge-

rungsmöglichkeit erhält, die mit der 

Zahlung eines Entgelts verbunden ist. 

Errichtung einer Windenergieanlage: 

Für den Landwirt als Flächeneigentü-

mer lässt sich Ärger vermeiden, wenn 

seine Fläche als Standortgrundstück 

vor Errichtung der Windenergieanlage 

von einem landwirtschaftlichen Sach-

verständigen begutachtet wird. Hierbei 

sollte der Status quo ermittelt und fest-

gehalten werden. Nach Beendigung der 

Bauarbeiten ermittelt der landwirt-

schaftliche Sachverständige Flur- und 

Ertragsausfallschäden sowie Folgeschä-

den, die dann der Vertragspartner aus-

zugleichen hat. Der Anlagenbetreiber 

trägt die Kosten dieses landwirtschaftli-

chen Sachverständigen. Diese Systema-

tik hat sich in den letzten Jahren be-

währt. 

Nutzungsentgelt: Der genaue Beginn 

der Zahlung des Nutzungsentgelts ist 

ebenso festzulegen, wie dessen Ende. 

Regelmäßig führt der erste Spatenstich 

zum Wegebau in einem Pool-Gebiet 

zum Beginn der Zahlung des Nutzungs-

entgelts, und zwar monatsanteilig. Die 

Abrechnungsmodalitäten sind ebenfalls 

genau festzulegen. Üblich ist die Zah-

lung eines Mindestentgelts im Voraus 

und die Abrechnung im da rauffolgenden 

Jahr. Wichtig ist ebenfalls, dass dem 

Landwirt als Vertragspartner unaufge-

Und ist das Angebot 

noch so verlockend, 

sollten Flächen-

eigentümer auch 

bedenken, dass 

ihnen unbedachte 

Vertragsklauseln 

eventuell zusätzli-

che Kosten besche-

ren könnten, etwa 

für Gutachten oder 

den Rückbau.
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Besser findig als windig
In Windenergie zu investieren, wird wieder interessanter. Deswegen sind auch 

Projektierer wieder verstärkt auf der Suche nach geeigneten Standorten für 

Windenergieanlagen. Damit Flächeneigner wissen, worauf es ankommt und keiner 

windigen Sache aufsitzen, fasst unsere Autorin zusammen, worauf sie unbedingt 

achten sollten.

Die Aussichten für Windenergieparks 

hellen sich wieder auf. Damit keine 

dunklen Wolken für Flächeneigner 

aufziehen, sollten sie alle Vereinba-

rungen genau prüfen.
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fordert die Abrechnungsunterlagen zur 

Verfügung gestellt werden, damit er die 

Endabrechnung überprüfen kann. Hier 

ist Transparenz geboten, insbesondere 

bei einer Vertragslaufzeit von über 20 

Jahren. 

Rückbaubürgschaften: Zudem  sicher-

zustellen ist, dass mit Vertragsende die 

errichtete Windenergieanlage abge-

baut und dem Landwirt das Grundstück 

in rekultiviertem Zustand zurückgege-

ben wird. Das ist mit erheblichen Kos-

ten verbunden. Zu deren Absicherung 

erhält der Grundstückseigentümer da-

her vom Anlagenbetreiber eine soge-

nannte Rückbaubürgschaft, die wäh-

rend der Vertragslaufzeit in bestimm-

ten Zeiträumen zu überprüfen und ge-

gebenenfalls anzupassen ist. Der Über-

prüfungsmodus sollte ebenfalls im Ver-

trag festgelegt werden. Weil im Rah-

men der Errichtungsgenehmigung nach 

Bundesemissionsschutzgesetz (BIm-

SchG) auch die Genehmigungsbehörde 

eine Rückbaubürgschaft fordert, sollte 

eine doppelte Inanspruchnahme des 

Anlagenbetreibers vermieden werden, 

jedoch nicht auf Kosten der Absiche-

rung des Grundstückseigentümers. 

Grunddienstbarkeiten: Der Text für die 

persönlich beschränkten Dienstbarkei-

ten sollte als Mustertext, der als Anlage 

Vertragsbestandteil ist, korrekt gefasst 

werden. Regelmäßig ist hierbei zu be-

rücksichtigen, dass die Anlagenbetrei-

ber das Vorhaben finanzieren und Kre-

ditinstitute für die Finanzierung erst-

rangige Sicherheiten fordern. Bei einge-

tragenen Altenteilsrechten ist also Vor-

sicht geboten. Regelmäßig verlangen 

die Kreditinstitute einen Rangrücktritt, 

was bedeuten würde, dass der Altentei-

ler dann zugunsten der Bank zurücktre-

ten müsste. Das will gut überlegt sein. 

Keinesfalls sollte das Kreditinstitut ver-

traglich berechtigt sein, Änderungen 

des Nutzungsvertrages einseitig vorzu-

geben, also die Vertragspartner zu ei-

ner Änderung zu veranlassen.

Rechtsnachfolge: Üblich ist, dass der 

Nutzungsvertrag auf eine noch zu er-

richtende Betriebsgesellschaft, in der 

Regel eine GmbH & Co. KG, übertragen 

wird. Schon von daher besteht ein Si-

cherungsinteresse des Landwirts als Ei-

gentümer an der Bonität dieser noch zu 

gründenden Gesellschaft. Auch wird 

vom Grundstückseigentümer regelmä-

ßig verlangt, dass er schon vor Ver-

tragsabschluss einer solchen Vertrags-

übertragung auf einen Dritten durch 

den Anlagenbetreiber zustimmt. Hier-

vor kann nur ausdrücklich gewarnt wer-

den. Wichtig ist, dass auch dieser Dritte 

zahlungsfähig ist und die mit diesem 

Vertrag vereinbarten Sicherheiten 

stellt. 

Kosten: Alle Kosten im Zusammenhang 

mit dem Vertrag, insbesondere Pla-

nungskosten, Gerichtskosten, verbun-

den mit der Eintragung und Löschung 

der Grunddienstbarkeiten, der Eintra-

gung und Löschung von Baulasten und 

Notarkosten, trägt der Anlagenbetrei-

ber. Das gilt auch für die Rechtsan-

waltskosten der Prüfung und Verhand-

lung der Vertragskonditionen. Diese 

Verfahrensweise entspricht der Üblich-

keit. Der Hinweis der Anlagenbetreiber, 

der Vertrag sei bereits von Rechtsan-

wälten geprüft worden, greift nicht. 

Dieser Einwand ist ohnehin für den 

Landwirt nicht überprüfbar. Dies gilt 

umso mehr, als auch Nutzungsverträge 

einer ständigen Aktualisierung unterlie-

gen und stetig angepasst werden. 

Ergebnis: Ein Nutzungsvertrag mit ei-

ner Mindestlaufzeit von 20 Jahren sollte 

nicht ohne rechtliche Prüfung und Bera-

tung unterzeichnet werden, egal wie lu-

krativ dieser erscheint. Der Teufel 

steckt im Detail. Als Flächeneigentümer 

sollte man sich nicht von den potenziel-

len Vertragspartnern unter Druck set-

zen lassen, denn die Entwicklung eines 

Pool-Gebietes bis zur Errichtung der 

dort geplanten Windenergieanlagen 

braucht seine Zeit, in der Regel mehre-

re Jahre. Ratsam ist daher in jedem Fall, 

einen versierten Rechtsbeistand zura-

ten zu ziehen. 

Adelheid Hensen, Fachanwältin für Agrar-

recht, PARTA Rechtsanwaltsgesellschaft

Saisonkräfte: 

Verlängerung kommt

Auch in diesem Jahr sollen kurzfristig Beschäftigte länger 

arbeiten dürfen. Nach einem Beschluss des Bundeskabi-

netts vom Mittwoch vergangener Woche soll die Begren-

zung auf 70 Tage bis Ende Oktober ausgesetzt und auf    

102 Tage erhöht werden. Für 102 Arbeitstage oder vier Mo-

nate können landwirtschaftliche Betriebe dann ihre Saison-

arbeitskräfte sozialversicherungsfrei beschäftigen. Unbe-

fristet eingeführt werden soll laut Kabinettsbeschluss eine 

Meldepflicht für Arbeitgeber über das Vorliegen eines Kran-

kenversicherungsschutzes ihrer Beschäftigten in einer ge-

setzlichen oder privaten Kasse. Zudem sollen die Arbeitge-

ber künftig bei Anmeldung einer kurzfristigen Beschäfti-

gung automatisch eine Rückmeldung der Minijobzentrale 

erhalten, ob für den betreffenden Arbeitnehmer weitere 

kurzfristige Beschäftigungen im Kalenderjahr vorliegen.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, die sich 

mit Arbeitsminister Hubertus Heil auf den Kompromiss ver-

ständigt hatte, begrüßte die vorgesehene Neuregelung. Die 

Maßnahme sei einerseits ein Beitrag zur Sicherung der Ver-

sorgung der Bevölkerung mit heimischen Lebensmitteln, 

weil insbesondere im Bereich des Obst- und Gemüsean-

baus die Landwirte auf Arbeitskräfte angewiesen seien, er-

klärte Klöckner. Andererseits werde durch die mit der län-

geren Aufenthaltsdauer einhergehende geringere Personal-

fluktuation das Infektionsrisiko verringert. Dies sei ein 

Beitrag zur Pandemiebekämpfung. Mit Erleichterung re-

agierten die berufsständischen Organisationen. Der Präsi-

dent des Deutschen Bauernverbandes (DBV), Joachim Ruk-

wied, begrüßte den Kabinettsbeschluss als „wichtiges       

Signal für unsere Betriebe, um auch in Corona-Zeiten die 

Versorgung der Bevölkerung mit frischen und hochwertigen 

Lebensmitteln gewährleisten zu können“. Scharfe Kritik 

kam indes von der Gewerkschaftsseite.

Geregelt werden die Neuerungen in einer Formulierungshil-

fe für einen Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen von 

CDU/CSU und SPD. Beschlossen werden sollen die Ände-

rungen im Zusammenhang mit der im Bundestag anstehen-

den Novelle des Seefischereigesetzes. Unionsagrarspre-

cher Albert Stegemann kündigte an, man werde die Neure-

gelung unmittelbar nach Ostern im Bundestag in Gesetzes-

form gießen. Dies sei dringend notwendig, weil ohne die 

Unterstützung durch ausländische Saisonarbeitskräfte 

zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland in 

Existenznot geraten würden. Die vorgesehenen Regelungen 

seien für die Landwirtsfamilien eine deutliche Erleichte-

rung und brächten ihnen Planungssicherheit.   AgE
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Reicht nicht nur für die Spargelsaison: Saisonkräfte sollen auch 

2021 bis zu 102 Tage beschäftigt werden können. Foto: imago/Eibner


